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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Durch die Annahme zweier Motionen (Mo. 20.2451; Mo. 20.3460) war der Bundesrat
vom Parlament in der Sommersession 2020 beauftragt worden, eine Vorlage zur
Regelung der Geschäftsmieten auszuarbeiten, die eine Aufteilung der Mietzinse von
Betrieben oder Einrichtungen, die während der ersten Welle der Corona-Pandemie
behördlich geschlossen werden mussten oder nur stark eingeschränkt betrieben
werden konnten, im Verhältnis von 40 (Mieterseite) zu 60 (Vermieterseite) für die Dauer
der behördlich verordneten Massnahmen vorsah. 

Vom 1. Juli bis zum 4. August 2020 gab der Bundesrat einen Entwurf für ein
entsprechendes Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die verkürzte Vernehmlassung,
deren Ergebnis unter den 178 stellungnehmenden Parteien kontrovers ausfiel. Neben elf
Kantonen (AR, BL, GE, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, ZG, ZH) lehnten mit den FDP.Liberalen
und der SVP auch zwei grosse Parteien sowie Economiesuisse, der Schweizerische
Gewerbeverband, der Hauseigentümerverband und Immobilienverbände die Vorlage ab.
Zustimmung erfuhr der Entwurf von acht Kantonen (AI, BS, FR, GL, GR, NE, SO, VD), den
Parteien der Grünen, SP, CVP und EVP, von den Organisationen der Mieterinnen und
Mieter, dem Schweizerischen Städteverband sowie von Gastro- und Berufsverbänden.
Sechs Kantone (AG, BE, SG, SH, TI, VS) und die GLP hoben sowohl Vor- als auch
Nachteile des Entwurfs hervor. Die sich in der Überzahl befindenden ablehnenden
Stellungnehmenden kritisierten, dass der Staat mit einem solchen Gesetz massiv in die
Vertragsverhältnisse zwischen Privaten eingreife, was in keinem Verhältnis zum
volkswirtschaftlichen Nutzen einer solchen Regelung stehe. Ferner bestehe keine
Verfassungsgrundlage für ein solches Vorgehen und ein allgemeiner Verteilschlüssel von
60/40 sei kein geeignetes Mittel, um den unterschiedlichen Situationen der
Betroffenen gerecht zu werden. Die befürwortende Seite sprach sich in der
Vernehmlassung teilweise für weitergehende Forderungen aus, man akzeptiere jedoch
den gewählten Weg als Kompromiss und begrüsse ein rasches Vorwärtsgehen, liess etwa
Natalie Imboden, Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, gegenüber
Le Temps verlauten. Im Anschluss an die Vernehmlassung passte der Bundesrat die
Vorlage punktuell an, in erster Linie, um Unsicherheiten in der Anwendung zu
reduzieren. 

Am 18. September 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Covid-19-
Geschäftsmietegesetz. Darin verzichtete er aufgrund der kontroversen Stellungnahmen
darauf, dem Parlament die Botschaft zur Annahme zu beantragen, und bekräftigte
ebenfalls seine bereits im Frühjahr vertretene negative Haltung gegenüber einer
solchen Regelung (vgl. etwa Mo. 20.3161; Mo. 20.3142 oder die Stellungnahme des
Bundesrates zur Situation der Geschäftsmieten). Dass der Bundesrat «seine eigene»
Vorlage ablehnt (NZZ), war einigen Pressetiteln einen zentralen Vermerk wert. Konkret
regelt der Gesetzesentwurf Mietverhältnisse von öffentlich zugänglichen Einrichtungen
und Betrieben, die aufgrund der Covid-19-Verordnung 2 (Fassung 17./19./21.3.20)
schliessen mussten (z.B. Restaurants, Coiffeursalons), und von
Gesundheitseinrichtungen, die ihre Tätigkeiten reduzieren mussten. Für Erstere soll
das Gesetz über die gesamte Dauer der vom Bund verordneten Schliessung gelten (17.3-
21.6.20), während Gesundheitseinrichtungen, die ihren Betrieb einschränken mussten,
gemäss Entwurf lediglich für eine maximale Dauer von zwei Monaten von einer solchen
Mietzinsreduktion profitieren könnten. Von der 60/40-Regelung betroffen sind nur
Mietverhältnisse, deren Nettomietzins pro Monat CHF 14'999 nicht übersteigt. Bei
einem Nettomietzins zwischen 15'000 und 20'000 ist es beiden Mietparteien
vorbehalten, durch eine einseitige schriftliche Mitteilung auf die Gesetzesregelung zu
verzichten. Die Regelung gilt nur für Vertragsparteien, die zuvor noch keine
ausdrückliche Einigung erzielt haben. Für den Fall, dass Vermieterinnen und Vermieter
oder Pächter und Pächterinnen durch die Mietzinsreduktion in eine wirtschaftliche
Notlage geraten würden, soll beim Bund eine finanzielle Entschädigung beantragt
werden können. Dieser stellt dafür einen Härtefallfonds in der Höhe von maximal CHF
20'000 bereit. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2020
MARLÈNE GERBER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Obwohl ein Archiv für Tondokumente einen wichtigen Beitrag zu einer nationalen
Kulturpolitik leisten könnte, gelingt es der Landesphonothek in Lugano aus finanziellen
und räumlichen Gründen kaum, ihren Hauptaufgaben nachzukommen. Als
geographisches Gegengewicht zur Landesbibliothek in Bern und zur Cinémathèque in
Lausanne nahm die Landesphonothek 1987 Sitz in Lugano. Von Anfang an kämpfte die
Stiftung, die vom Bund, vom Kanton Tessin sowie von der Stadt Lugano finanziell
getragen wird, mit materiellen Schwierigkeiten. Mit der für 1991 erfolgten Aufstockung
der Beiträge von 450'000 auf 900'000 Fr. können nun wenigstens die wichtigsten
Bedürfnisse dieser Institution befriedigt werden. Unterstützung erhielten die Anliegen
der Stiftung auch durch eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion, die den
Bundesrat beauftragt, nach Lösungen für die Schaffung einer zentralen Phono- und
Videothek zu suchen; der Ständerat überwies diesen Vorstoss allerdings nur in der
unverbindlicheren Form eines Postulates. 2

MOTION
DATUM: 19.09.1990
MARIANNE BENTELI

Der Kanton Tessin tut sich offenbar schwer mit seiner Alternativkultur. Seit eine
Gruppe Jugendlicher im Oktober 1996 im Luganeser Vorort Viganello eine leerstehende
Industriemühle besetzt und in ein selbstverwaltetes Gemeinschaftszentrum
umgewandelt hatte, bemühten sich Gemeinde und Kanton mit den Betroffenen -
Besetzer und Anwohner - eine tragfähige Lösung zu finden. Allerdings vergeblich, denn
nach einer Eskalation der Bürgerproteste ging die Liegenschaft Mitte Juni in Flammen
auf. Grund war eindeutig Brandstiftung. Der Versuch, die Autonomen in einem dem
Kanton in Canobbia gehörenden Grotto anzusiedeln, scheiterte ebenfalls. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 30.12.1997
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
SARAH KUHN

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 5

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
SARAH KUHN

1) BBl, 2020, S. 8307 ff.; BBl, 2020, S. 8341 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung BR, WBF vom 18.9.20; AZ,
LT, NZZ, TA, 19.9.20; WW, 24.9.20
2) AB SR, 1990, S. 619; CdT, 13.10.90; NZZ, 15.10.90; Voranschlag, 1991, S. 432 f.
3) NZZ, 28.5. und 11.6.97; CdT, 6.6., 12.6. und 25.6.97; AT, 30.12.97
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4) AB NR, 2011, S. 1258 ff.; AB SR, 2011, S. 200 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 8.11.11; Kommissionsbericht RK-SR vom
31.1.11
5) AB NR, 2021, S. 2664 ff.; AB SR, 2021, S. 922 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 18.11.21; Kommissionsbericht RK-SR vom
10.8.21

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 3


